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An 
Landesfinanzreferent HR Dr. Reinhard 
Meißl, Amt der Niederösterreichischen 
Landesregierung 
Landhausplatz 1  
3109 St. Pölten 
 

 GZ. BMF-111103/0008-II/3/2005 
 
Himmelpfortgasse 4-8 
Postfach 2 
A-1015 Wien 
 
 
Sachbearbeiter: 
Mag. Christian Sturmlechner 
Telefon: +43 (1) 514 33 1168  
Internet: Christian.Sturmlechner@bmf.gv.at 
DVR: 0000078 

 

Betr.: Anteile der Länder und Gemeinden am EU-Beitrag. 
 

In der Anlage übermittelt das Bundesministerium für Finanzen folgende Übersichten über die 

Beiträge der Länder und Gemeinden zur teilweisen Finanzierung des EU-Beitrags Österreichs 

im Jahr 2004: 

 

Beilage 1: EU-Beitrag, Anteile der Länder und Anteile der Gemeinden 

Beilage 2: Überweisungen auf das und vom Art. 9-Konto. 

Beilage 3: Anteile der einzelnen Länder und länderweise der Gemeinden am EU-Beitrag:  

 

1. Beitrag der Länder zum EU-Beitrag: 

 

Gemäß § 10 Abs. 3 Z 1 lit. a FAG 2001 sind von den Ertragsanteilen der Länder für die teil-

weise Finanzierung der Beitragsleistungen Österreichs an die Europäische Union 16,835 vH 

der Summe aus  

 -) den Mehrwertsteuer-Eigenmitteln und den Bruttosozialprodukt-Eigenmitteln (im FAG 

2005 wurde dieser Terminus auf Bruttonationaleinkommen-Eigenmitteln geändert) und 

 -) im Jahr 2001: dem Betrag von 9 552 400 000 S, in den Jahren 2002 bis 2004: dem 

Betrag von 715 000 000 Euro, der ab dem Jahr 2003 jährlich um 3 vH gegenüber dem 

Vorjahreswert zu erhöhen ist 

abzuziehen. 

 

Auf Grund dieser Bestimmung errechneten sich für das Jahr 2004 folgende Anteile der 

Länder: 
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2004, in Euro

BSP- u. MWSt-Eigenmittel 1.888.570.232
Restgröße 758.543.500

Summe = Berechnungsbasis 2.647.113.732
davon Länder-Anteil 16,835 % 445.641.597
 

2. Beitrag der Gemeinden zum EU-Beitrag 

 

Gemäß § 10 Abs. 2 Z 2 FAG 2001 sind von den Ertragsanteilen der Gemeinden an der 

veranlagten Einkommensteuer, der Lohnsteuer, der Kapitalertragsteuer I und der Körper-

schaftsteuer 0,352 vH des Aufkommens dieser Abgaben nach Abzug des Abgeltungsbetrages 

iHv 690.392.000 Euro (§ 9 Abs. 2 FAG 2001) für die teilweise Finanzierung der Beitrags-

leistungen Österreichs an die Europäische Union abzuziehen. 

 

Auf Grund dieser Bestimmung errechneten sich für das Jahr 2004 folgende Anteile der 

Gemeinden: 

 

 2004, in Euro
 

Aufkommen vESt 2.818.884.256
Aufkommen LSt 17.118.574.097
Aufkommen KeSt I 566.340.832
Aufkommen KöSt 4.470.368.496
abzüglich Flaf-Abgeltung -690.392.000 

 
Berechnungsbasis 24.283.775.682
davon Gmden 0,352% 85.478.890
 

3 Beilagen 

02.02.2005 

Für den Bundesminister: 

Mag. Christian Sturmlechner 

(elektronisch gefertigt) 

 

Ergeht an 

alle beamtete Landesfinanzreferenten 
Verbindungsstelle 
Österreichischer Städtebund 
Österreichischer Gemeindebund
 

Mandl Erwin
Beilage 1.1. (Textteil)




